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1 Planungsvorhaben und Aufgabenstellung 
 
Die Stadt Grevesmühlen hat für Gebiete südlich des Einkaufsmarktes an der Klützer Straße 
und östlich des Rosenweges die Bebauungspläne Nr. 30 und Nr. 34.1 zur Ausweisung neuer 
Wohnbauflächen aufgestellt. Die rechtskräftigen Fassungen dieser Bebauungspläne mit Fest-
setzung von Allgemeinen Wohngebieten sind als Anlagen 5 - 7 beigefügt. Die Einbettung in 
die Umgebung kann den Anlagen 1 - 3 entnommen werden. Der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 30 ist (bis auf zwei Grundstücke im Nordosten, für die Restriktionen festgesetzt 
wurden) vollständig bebaut. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 34.1 wird derzeit 
erschlossen. 
 
Östlich der Bebauungspläne Nr. 30 und Nr. 34.1 sollen die Wohngebiete um den Bebauungs-
plan Nr. 34.2 erweitert werden. Das städtebauliche Konzept ist in der Anlage 4 dargestellt. 
 
Für das Gesamtgebiet der drei Bebauungspläne wurde im Jahr 2013 ein schalltechnisches 
Gutachten [10] erstellt, in dem die vom Marktkauf incl. angegliedertem Getränkemarkt, dem 
weiter östlich an der Klützer Straße gelegenen Getränkemarkt Schweim sowie dem im Nord-
osten gelegenen Landwirtschaftsbetrieb Grevesmühlen e.G. ausgehenden Lärmimmissionen 
untersucht wurden. Darauf basierend wurden die o.a. Restriktionen bezüglich der Bebauung 
zweier Grundstücke im Nordosten des Bebauungsplanes Nr. 30 und Restriktionen bezüglich 
des Ausbaus der Dachgeschosse im östlichen Bereich des Bebauungsplanes Nr. 34.1 festge-
setzt sowie der Bebauungsplan Nr. 34.2 im Hinblick auf die vom Landwirtschaftsbetrieb aus-
gehenden Lärmimmissionen zunächst zurückgestellt. 
 
Zwischenzeitlich haben Abstimmungen mit dem Landwirtschaftsbetrieb Grevesmühlen e.G. 
stattgefunden mit dem Ziel, die gemäß [10] kritischen nächtlichen Betriebsabläufe in der  
Erntezeit zu ändern. Außerdem wurden an der Südseite der Lagerhalle für Weizen neue  
stationäre Kühlgebläse eingebaut. Unser Büro wurde beauftragt, die Lärmimmissionssituation 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 34.2 zu aktualisieren. Ergänzend soll auch 
auf die Restriktionen in den Bebauungsplänen Nr. 30 und Nr. 34.1 eingegangen werden. 
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2 Beurteilungsgrundlagen 
 
2.1 Allgemeine Ausführungen 
 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind Lärmimmissionen in der Abwägung der öffentlichen 
und privaten Belange zu berücksichtigen, sofern sie nicht unerheblich und damit zu vernach-
lässigen sind. Gesetzliche Grundlagen für die Belange des Schallschutzes in der Bauleitpla-
nung ergeben sich aus dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) [1] mit dem Gebot, 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umweltein-
wirkungen vorzubeugen, sowie aus dem Baugesetzbuch (BauGB) [2]. Neben dem Trennungs-
gebot nach § 50 BImSchG1) beurteilt sich die Rechtmäßigkeit der konkreten planerischen  
Lösung primär nach den Maßstäben des Abwägungsgebotes gemäß § 1 Nr. 5, Nr. 6 und  
Nr. 7 BauGB (Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, allgemeine Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, umweltbezogene Auswirkungen). 
 
Die DIN 18005-1 "Schallschutz im Städtebau" vom Juli 2002 [3] gibt Hinweise zur Berücksich-
tigung des Schallschutzes bei der städtebaulichen Planung. Die Vorgängernorm wurde ein-
schließlich des heute noch geltenden Beiblattes 1 [4] vom Mai 1987 durch Erlass als Instru-
mentarium für die Bauleitplanung eingeführt. Das Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 enthält Orientie-
rungswerte für Lärmeinwirkungen (differenziert nach verschiedenen Lärmquellenarten), um 
die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Baufläche verbun-
dene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen.  
 
Die DIN 18005-1 verweist darüber hinaus auf Berechnungsvorschriften sowie spezifische Ver-
ordnungen, Vorschriften und Richtlinien, die in bau- bzw. immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungs- und Überwachungsverfahren auf der verwaltungsrechtlichen Vollzugsebene mit ei-
genen Immissionsanforderungen angewendet werden. Diese sind in der Bauleitplanung zwar 
dem Grunde nach nur mittelbar anwendbar, entfalten im Hinblick auf die spätere Vollzugs-
fähigkeit des Bebauungsplanes aber trotzdem bindende Wirkung. Im vorliegenden Fall gilt dies 
für die TA Lärm [5], auf die im Kapitel 2.2 näher eingegangen wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 

einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf ausschließlich oder überwiegend dem Woh-
nen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. 
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2.2 TA Lärm 
 
Der Einkaufsmarkt incl. angegliedertem Getränkemarkt und der Getränkemarkt Schweim un-
terliegen als baurechtlich genehmigungsbedürftige Anlagen den Pflichten und Anforderungen 
gemäß §§ 22, 23 BImSchG. Danach sind Anlagen so zu errichten und zu betreiben, dass 
schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeid-
bar sind. Nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen sind 
auf ein Mindestmaß zu beschränken. Grundlage für die Ermittlung und Beurteilung der von 
diesen Anlagen ausgehenden Lärmimmissionen ist die TA Lärm. 
 
Landwirtschaftliche Betriebe sind aus dem Geltungsbereich der TA Lärm ausgenommen. Man-
gels anderer spezifischer Regelwerke wird aber insbesondere bei der Beurteilung von heran-
rückenden Wohnnutzungen im Regelfall auf diese Verwaltungsvorschrift als neuester wissen-
schaftlich-technischer Erkenntnisstand zurückgegriffen. 
 
Nach TA Lärm werden Beurteilungspegel bestimmt als Mittelwert für die Summe der in den 
Beurteilungszeiten einwirkenden Geräusche, die von dem Anlagengelände ausgehen. In die 
Berechnung der Beurteilungspegel fließen die Höhe der Lärmimmissionen, die Einwirkzeit und 
-dauer, die Impulshaltigkeit und die Ton-/Informationshaltigkeit ein.  
 
Der Tag-Beurteilungspegel bezieht sich auf den 16-stündigen Bezugszeitraum von 06:00 - 
22:00 Uhr. Für die Betriebsaktivitäten in den Ruhezeiten werktags 06:00 - 07:00 Uhr und 20:00 
- 22:00 Uhr bzw. an Sonn- und Feiertagen 06:00 - 09:00 Uhr, 13:00 - 15:00 Uhr und 20:00 - 
22:00 Uhr wird mit Ausnahme von Misch-, Dorf- und Gewerbegebieten sowie Urbanen Gebie-
ten ein Ruhezeitenzuschlag von 6 dB(A) erhoben. In der Bezugszeit nachts (22:00 - 06:00 
Uhr) ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel maßgebend. 
 
Nach TA Lärm ist zur Bestimmung des Zuschlages für die Impulshaltigkeit der zu beurteilen-
den Geräusche das Taktmaximalpegelverfahren anzuwenden bzw. können bei Prognosen 
pauschale Impulszuschläge von KI = 3 dB oder KI = 6 dB je nach Auffälligkeit bei der Bildung 
der Beurteilungspegel berücksichtigt werden, sofern keine näheren Informationen über die  
Impulshaltigkeit vorliegen.  
 
Treten in einem Geräusch am Immissionsort ein oder mehrere Einzeltöne deutlich hörbar her-
vor oder ist das Geräusch informationshaltig, so ist je nach Auffälligkeit ein Zuschlag von  
KT = 3 dB oder KT = 6 dB bei der Bildung des Beurteilungspegels hinzuzurechnen. Die ermit-
telten Beurteilungspegel sind kaufmännisch ab- oder aufzurunden. Auf die diesbezüglichen 
Ausführungen in den LAI-Hinweisen zur Auslegung der TA Lärm [6] wird verwiesen. 
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Die für die Beurteilung maßgeblichen Immissionsorte liegen nach TA Lärm  
 
● bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb vor der Mitte der geöffneten Fenster der vom Ge-

räusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Räume (dies sind in der Regel die den 
Lärmquellen zugewandten Fenster in den obersten Geschossen) 

 
● bei unbebauten Flächen oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit schutzbedürftigen 

Räumen enthalten, an dem am stärksten betroffenen Rand, wo nach dem Bau- und Pla-
nungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen erstellt werden dürfen. 

 
Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche im Sinne des BImSchG ist 
sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung durch die nach TA Lärm zu beurteilenden Anlagen, 
Betriebe und Einrichtungen folgende gebietsabhängige Immissionsrichtwerte nicht über- 
schreitet: 
 
Tabelle 1:  Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Regelereignisse  
 

 
Tag 

06:00 - 22:00 Uhr 
dB(A) 

Nacht 
22:00 - 06:00 Uhr 

dB(A) 

Gewerbegebiete (GE) 65 50 

Urbane Gebiete (GU) 63 45 

Misch-/Kern-/Dorfgebiete (MI, MK, MD) 60 45 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 
Kleinsiedlungsgebiete (WS) 

55 40 

Reine Wohngebiete (WR) 50 35 

 
Einzelne Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tag um nicht mehr als  
30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
 
Die Art der in der obigen Tabelle bezeichneten Gebiete ergibt sich aus den Festsetzungen in 
den Bebauungsplänen. Sonstige in Bebauungsplänen festgesetzte Flächen sowie Gebiete 
und Einrichtungen, für die keine Festsetzungen bestehen, sind entsprechend der Schutzbe-
dürftigkeit zu beurteilen. 
 
Wenn gewerblich, industriell oder hinsichtlich ihrer Geräuschauswirkungen vergleichbar ge-
nutzte und zum Wohnen dienende Gebiete aneinandergrenzen (Gemengelagen), können ge-
mäß Nr. 6.7 der TA Lärm die Immissionsrichtwerte, die für zum Wohnen dienende Gebiete 
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gelten, auf einen geeigneten Zwischenwert der für die aneinandergrenzenden Gebietskatego-
rien geltenden Werte erhöht werden, soweit dies nach der gegenseitigen Pflicht zur Rücksicht-
nahme erforderlich ist. Die Immissionsrichtwerte für Mischgebiete sollen dabei nicht überschrit-
ten werden. Es ist vorauszusetzen, dass der Stand der Lärmminderungstechnik eingehalten 
wird. 
 
Ist wegen voraussehbarer Besonderheiten beim Betrieb einer Anlage zu erwarten, dass in 
seltenen Fällen oder über eine begrenzte Zeitdauer, aber an nicht mehr als zehn Tagen oder 
Nächten eines Kalenderjahres und an nicht mehr als jeweils zwei aufeinander folgenden Wo-
chenenden, die oben genannten Immissionsrichtwerte auch bei Einhaltung des Standes der 
Technik zur Lärmminderung nicht eingehalten werden können, kann eine Überschreitung im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens für genehmigungsbedürftige Anlagen zugelassen wer-
den. Bei bestehenden genehmigungsbedürftigen oder nicht genehmigungsbedürftigen Anla-
gen kann dann unter den genannten Voraussetzungen von einer Anordnung abgesehen wer-
den. Dabei ist im Einzelfall unter Berücksichtigung der Dauer und der Zeiten der Überschrei-
tungen, der Häufigkeit der Überschreitungen durch verschiedene Betreiber sowie von Minde-
rungsmöglichkeiten durch organisatorische und betriebliche Maßnahmen zu prüfen, ob und in 
welchem Umfang der Nachbarschaft eine höhere als die o.a. zulässige Belastung zugemutet 
werden kann. Die Summe der von verschiedenen Anlagenbetreibern in Anspruch genomme-
nen seltenen Ereignisse darf 14 Tage im Jahr nicht überschreiten. Unabhängig von der Ge-
bietsart dürfen bei seltenen Ereignissen Beurteilungspegel von 70 dB(A) am Tag und 55 dB(A) 
in der Nacht nicht überschritten werden. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen am Tag 
um nicht mehr als 20 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 10 dB(A) über diesen Werten 
liegen. 
 
Die TA Lärm stellt auf die Gesamtlärmbelastung aller nach dieser Verwaltungsvorschrift zu 
beurteilenden Anlagen ab. Vorbelastungen durch bereits vorhandene Anlagen bzw. Betriebe 
sowie durch bau- oder planungsrechtlich ausgewiesene zukünftige gewerbliche Nutzungen 
sind zu berücksichtigen.  
 
Je nach Aufgabenstellung und örtlichen Bedingungen werden die Lärmimmissionen gemes-
sen oder durch Schallausbreitungsberechnungen prognostiziert. Die gemessenen oder be-
rechneten Immissionspegel gelten für Wetterlagen, die die Schallausbreitung begünstigen. 
Diese liegen bei Mitwind bzw. Inversion vor. Zur Berücksichtigung der im Langzeitmittel unter-
schiedlichen Wetterlagen, die sowohl günstig wie auch ungünstig sein können, ist nach  
TA Lärm bei der Bildung des Beurteilungspegels die meteorologische Korrektur Cmet anzuwen-
den. Diese ist aber erst bei Abständen von mehr als 200 m relevant. 
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Zur Lösung von Immissionskonflikten stehen gemäß [7] die räumliche Trennung der Emissi-
onsquelle und des Immissionsortes, Maßnahmen an der Emissionsquelle, die Unterbrechung 
der Schallausbreitung und Maßnahmen am Immissionsort zur Verfügung. Voraussetzung ist, 
dass entsprechende Festsetzungen durch den abschließenden Katalog des § 9 BauGB ge-
deckt und bauordnungsrechtlich zulässig sind sowie TA Lärm - konform umgesetzt werden 
können. 
 
Passive Schallschutzmaßnahmen (Schallschutzfenster mit außenlärmpegelabhängigen 
Schalldämmungen, schalldämmende Lüftungseinrichtungen), die zum Schutz vor Verkehrs-
lärmimmissionen zulässig sind, gehören nicht dazu. Dies ergibt sich aus der Maßgabe der 
TA Lärm, die Beurteilung auf die Lärmimmissionen außerhalb der Gebäude 50 cm vor den 
geöffneten Fenstern abzustellen (unabhängig von der Schalldämmung der Fenster).  
 
Die Geräusche des der Anlage zuzuordnenden Verkehrsaufkommens auf öffentlichen Straßen 
außerhalb des Betriebsgeländes sind grundsätzlich getrennt von den Anlagengeräuschen zu 
betrachten. Hierbei stellt die Betriebsgrundstücksgrenze die Trennungslinie dar zwischen den 
als Anlagengeräusch zu beurteilenden Betriebsvorgängen einschließlich Kfz-Fahrbewegun-
gen auf dem Betriebsgelände und den als Straßenverkehrsgeräusch zu beurteilenden anla-
genbezogenen An- und Abfahrten auf den öffentlichen Straßen. Das Fahrzeug nimmt nicht 
mehr am öffentlichen Verkehr teil, wenn die erste Achse des Fahrzeuges den öffentlichen Ver-
kehrsweg verlassen hat. Das Fahrzeug nimmt am öffentlichen Verkehr teil, sobald die letzte 
Achse sich auf dem öffentlichen Verkehrsweg befindet.  
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3 Nutzungsszenarien und Schallemissionen  
 
3.1 Marktkauf incl. angegliedertem Getränkemarkt 
 
Bezüglich des Einkaufsmarktes incl. angegliedertem Getränkemarkt werden keine neuen  
Erhebungen und Lärmberechnungen vorgenommen. Bei der Beurteilung der Summe der  
Gewerbelärmimmissionen werden die in [10] ermittelten Immissionswerte für den Tag und die 
Nacht gesondert hinzugerechnet. Hierbei wird die in [10] empfohlene sowie im Bebauungsplan 
Nr. 30 festgesetzte bzw. zwischenzeitlich realisierte Lärmschutzwand mit einer Höhe von  
3,0 m gemäß der Darstellung in der Anlage 8 berücksichtigt. 
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3.2 Getränkemarkt Schweim 
 
In [10] wurde gemäß damaliger Abstimmung mit dem Getränkemarkt Schweim im Zusammen-
hang mit Anlieferungen und Abtransporten von 5 Lkw an einem Tag mit An- und Abfahrt sowie 
von 8-stündigen Verladetätigkeiten ausgegangen (jeweils nördlich der Halle zwischen 07:00 
Uhr und 16:00 Uhr). 
 
Nach erneuter Abstimmung mit dem Personal vor Ort im April 2018 ist nunmehr stattdessen 
mit 6 - 7 Lkw an einem Tag zu rechnen, davon ggf. 1 Lkw in der morgendlichen Ruhezeit  
06:00 - 07:00 Uhr. Letzteres entspricht einem Äquivalent von 4 Lkw bzw. einer bei den Neu-
berechnungen angesetzten Gesamtanzahl von 10 Lkw außerhalb der Ruhezeiten. Abwei-
chend von [10] werden die Anfahrten der Lkw gemäß den aktuellen Betriebsabläufen und der 
Darstellung in der Anlage 8 mit Umfahrung der Halle und Einfahrt in das südliche Tor berück-
sichtigt (nur die Abfahrten erfolgen an der Nordseite der Halle). Gemäß [10] und [9] wird die 
Schallleistung der Lkw-Fahrten mit LW,1h = 63 dB(A) pro Meter Fahrweg berücksichtigt. Für 
etwaige Rangiervorgänge wird für die gesamte Fahrstrecke auf der sicheren Seite liegend ein 
Zuschlag von 3 dB(A) hinzugerechnet. 
 
Nach Auskunft des Betriebspersonals stehen die Tore an der Süd- und der Nordseite bei Ent- 
und Beladungen mittels Elektrostapler, Ameise etc. im Bereich der Durchfahrt offen. Auf der 
sicheren Seite liegend wird von einer Schallleistung der Schallabstrahlung der in der Anlage 8 
gekennzeichneten offenen Tore von jeweils LW = 95 dB(A) mit einer Einwirkzeit von 1 Stunde 
pro Lkw ausgegangen. 
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3.3 Landwirtschaftsbetrieb Grevesmühlen e.G. 
 
Am 27.04.2018 hat der Unterzeichner eine Betriebsbegehung vorgenommen und die Betriebs-
parameter einschließlich der in Betracht kommenden Umstrukturierungen der Fahrwege in der 
Erntezeit einschließlich Verlagerung der Waage mit den Herren Diedrich und Subklev abge-
stimmt. Weiterhin wurden am 04.05.2018 in den Abendstunden Schallmessungen bezüglich 
der stationären Kühlgebläse an der Südseite der Lagerhalle für Weizen vorgenommen. 
 
Für die Beurteilungszeit tags außer-/innerhalb der Erntezeiten wird für das gesamte – in der 
Anlage 8 rot schraffierte – Betriebsgelände ein immissionswirksamer2) flächenbezogener 
Schallleistungspegel (IFSP) von 63 dB(A)/m2 in Ansatz gebracht. Dies entspricht dem Anhalts-
wert der DIN 18005-1 für Gewerbegebiete von 60 dB(A)/m2 zuzüglich eines Sicherheitszu-
schlages von 3 dB(A)/m2 für vermehrte Außenaktivitäten wie Schlepper- und Radladerbetrieb. 
Am östlichen Rand des Bebauungsplanes Nr. 34.2 kommt man damit gemäß Anlage 22 auf 
einen maximalen Teil-Beurteilungspegel von 52 dB(A). Dies entspricht dem Wert, der in [10] 
für die Berechnungen mit detaillierten Betriebsabläufen einschließlich Anlieferungen in der 
Erntezeit ermittelt wurde.3) 

 
In der Beurteilungszeit nachts finden in der Ernte Weizenanlieferungen von Ende Juli bis Ende 
August mit 4 Transporten/h sowie Gerstenanlieferungen von Mitte bis Ende Juli mit 2 Trans-
porten/h statt (jeweils nach 22:00 Uhr, ohne Überschneidungen der Anlieferungszeiten). Heu 
und Stroh wird nachts nicht angeliefert. Die Fahrwege bei Weizen- und Gerstenanlieferungen 
mit der bestehenden Waage unmittelbar nördlich der Halle mit der Getreidequetsche und der 
Futtermühle (die nur tagsüber in Betrieb sind) sind in den Anlagen 10 und 13 dargestellt.  
Alternative Fahrwege bei Verlagerung der Waage an die Nordseite der Lagerhalle für Weizen 
können den Anlagen 11 und 12 (Weizen) bzw. der Anlage 14 (Gerste) entnommen werden. 
 
Gemäß den Ausführungen im letzten Absatz auf Seite 8 wird die Fahrstrecke auf der Klützer 
Straße bis zur Einmündung im Osten in den Santower Weg nicht den Anlagengeräuschen 
zugerechnet, da es sich um eine öffentliche Straße handelt.  
 
 
 
2) Der Begriff „immissionswirksam“ bedeutet, dass Gebäudeabschirmungen innerhalb des Betriebsgeländes nicht 

berücksichtigt werden und der Emissionswert sich auf die 16-stündige Beurteilungszeit tags mit Einwirkzeit-
korrekturen und Ruhezeitzuschlägen bezieht sowie sonstige beurteilungsrelevante Zuschläge (Geräusch- 
impulse etc.) enthalten sind.  

3) In Richtung Westen ergeben sich mit dem vereinfachten Berechnungsszenario gegenüber den dezidierten Be-
rechnungen in [10] um bis zu 3 dB(A) höhere Teil-Beurteilungspegel des Landwirtschaftsbetriebes, das damit 
auf der sicheren Seite liegt. 
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Auch beim Santower Weg handelt es sich um eine öffentliche Straße (die für Fahrten zu den 
Kleingärten im Südosten bzw. zur Ortschaft Santow im Nordosten genutzt wird). Da diese aber 
das Betriebsgelände des Landwirtschaftsbetriebes durchschneidet, eine Abgrenzung zum Be-
triebsgelände nur teilweise offensichtlich ist und eine Trennung bei der Befahrung der Getreide 
anliefernden Schlepper zwischen öffentlicher Straße und Betriebsgrundstück z.B. bei Immis-
sionsmessungen nur schwerlich möglich wäre, werden die Fahrabschnitte auf diesem Weg 
auf der sicheren Seite liegend den Anlagengeräuschen hinzugerechnet. 
 
Die Schallleistung der Schlepperfahrten wird analog zu [10] mit LW,1h = 66 dB(A) pro Meter 
Fahrweg in Ansatz gebracht. Dies deckt sich mit eigenen Messerfahrungen. 
 
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Schallgutachtens im Jahr 2013 befanden sich an der Süd-
seite der Lagerhalle für Weizen 14 Kühlgebläse mit einer Gesamt-Schallleistung gemäß  
damaliger Messung von LW = 101 dB(A). Im Hinblick auf die damit festgestellten Richtwert-
überschreitungen wurde in [10] empfohlen, die 14 Gebläse durch zwei Einzelaggregate zu 
ersetzen mit einer Begrenzung der Schallleistung auf jeweils LW = 85 dB(A) bei verbleibender 
Anordnung an der Südseite der Lagerhalle für Weizen. 
 
Zwischenzeitlich wurden zwei neue Lüfter installiert. Am 04.05.2018 hat der Unterzeichner mit 
dem geeichten Schallanalysator Brüel & Kjaer Typ 2270 zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr 
an insgesamt sechs Punkten in südwestlicher Richtung in unterschiedlichen Abständen mit 
Sichtverbindung zu den Gebläsen Schallmessungen durchgeführt. Das Messprotokoll des 
Messpunktes auf dem Parkplatz des Getränkemarktes Schweim mit dem geringsten Abstand 
zu den Gebläsen ist als Anlage 20 beigefügt. Durch oktavspektrale Schallausbreitungsberech-
nungen lässt sich aus den Ergebnissen an den sechs Messpunkten die immissionsrelevante 
Schallleistung der Gebläse ableiten. Man kommt auf einen Wert von LW = 95 dB(A) pro Ge-
bläse bzw. auf eine Gesamt-Schallemission von LW = 98 dB(A).4) Die in [10] empfohlene Be-
grenzung der Schallleistung der neuen Aggregate auf LW = 85 dB(A) wurde nicht umgesetzt. 
Hierfür hätte es entsprechender Maßnahmen bedurft (schalldämmende Kapselung des Lüfter-
rades incl. Motorantrieb, schalldämmende Ummantelung der saug- und druckseitigen Stutzen 
zwischen Lüfterrad und angeschlossenen Kanälen). Für die weitere Beurteilung wird zunächst 
von der durch Messungen bestimmten Schallleistung von LW = 95 dB(A) pro Gebläse ausge-
gangen.  
 
 
 
4) Mit dieser Schallleistung, die den beiden in der Anlage 9 gekennzeichneten Gebläsestandorten ersatzweise als 

Fassaden-Punktschallquellen zugeordnet wird, ergeben die Schallausbreitungsberechnungen Immissionspegel 
an den zwischen dem Parkplatz des Getränkemarktes Schweim und dem Immissionsort IO 6 gelegenen sechs 
Messpunkten, die maximal um 1 dB(A) von den tatsächlichen Messwerten abweichen. 
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Sowohl nach dem Höreindruck als auch nach dem als Anlage 20 beigefügten Frequenzspekt-
rum sind die Gebläsegeräusche weder unter- noch oberhalb von 100 Hz einzeltonhaltig, so-
dass kein diesbezüglicher Zuschlag zu vergeben ist (und eine nähere Analyse bezüglich tief-
frequenter Geräusche entbehrlich ist).  
 
Ergänzend wird im Rahmen der Beurteilung auf eine Reduzierung der Schallleistung der Ge-
bläse durch geeignete Maßnahmen auf jeweils LW = 85 dB(A) eingegangen, mit der erreicht 
wird, dass die verbleibenden – um mindestens 10 dB(A) unter dem nächtlichen Immissions-
richtwert von 40 dB(A) liegenden – Geräuschanteile in der Gesamtbilanz der Gewerbelärmein-
wirkungen irrelevant sind (und dann bei den Berechnungen unberücksichtigt bleiben können). 
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3.4 Berechnungsverfahren 
 
Die Lärmimmissionen werden durch Schallausbreitungsberechnungen nach DIN ISO 9613-2 
[9] ermittelt. Ausgehend von den Schallleistungspegeln werden die Immissionspegel in  
Abhängigkeit der Entfernungen zwischen den Schallquellen und den Immissionsorten mit  
Berücksichtigung von abschirmenden sowie reflektierenden Hindernissen prognostiziert.  
 
Auf der Grundlage des als DWG-Datei zur Verfügung gestellten städtebaulichen Konzeptes 
des Bebauungsplanes Nr. 34.2 einschließlich der benachbarten Bebauungspläne Nr. 34.1 und 
Nr. 30 wird mit dem Programm LIMA, Version 12.0, ein Berechnungsmodell erstellt, in das die 
Gebäude sowie die Lärmemittenten als Punkt-, Linien- und Flächenschallquellen mit Schall-
leistungen und Einwirkzeiten bzw. Häufigkeiten sowie schallquellenspezifischen Emissions-
höhen eingegeben werden.  
 
Die Schallausbreitungsberechnungen erfolgen oktavspektral (Kühlgebläse an der Lagerhalle 
für Weizen) bzw. mit Summenpegeln bei der Ausbreitungsfrequenz 500 Hz (alle übrigen 
Schallquellen). Die Dämpfung aufgrund des Bodeneffektes Agr wird nach Abschnitt 7.3.2 der 
DIN ISO 9613-2 berechnet. Reflexionen an Gebäuden werden durch programminterne Spie-
gelschallquellenberechnungen berücksichtigt. Die Abschirmungsberechnungen erfolgen für 
horizontale und für vertikale Beugungskanten. Flächen- und Linienschallquellen werden pro-
grammintern in Teilelemente zerlegt. Die meteorologische Korrektur wird zugunsten der Prog-
nosesicherheit nicht in Ansatz gebracht. 
 
Durch die programminterne Auswertung der Einwirkzeiten und Häufigkeiten der Betriebsakti-
vitäten wird neben der Schallausbreitungsberechnung gleichzeitig eine Berechnung der auf 
die Beurteilungszeiten bezogenen Beurteilungspegel vorgenommen. Etwaige Zuschläge für 
Impuls- und Einzeltonhaltigkeiten der Geräusche sind bereits emissionsseitig berücksichtigt. 
 
Die Schallausbreitungsberechnungen erfolgen für die Immissionshöhe des Ober- bzw. Dach-
geschosses der Einfamilienhausbebauungen von 5,6 m. Die Ergebnisse sind für das gesamte 
Wohngebiet mit den Bebauungsplänen Nr. 30, Nr. 34.1 und Nr. 34.2 in den Anlagen 8 - 19 
flächendeckend dargestellt. Die Ergebnisse für die in den Anlagen 8 - 19 gekennzeichneten 
Immissionsorte IO 1 - IO 5 am östlichen und nördlichen Rand des Bebauungsplanes Nr. 34.2 
sowie IO 6 - IO 8 am nördlichen Rand des Bebauungsplanes Nr. 30 können den Anlagen  
22 - 42 entnommen werden. 
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4 Berechnungsergebnisse und Bewertung 
 
4.1 Beurteilungszeit Tag 
 
Die berechneten Lärmimmissionen des Landwirtschaftsbetriebes und des Getränkemarktes 
Schweim können der Anlage 8 (Lärmkarte) und den Anlagen 22 - 24 (Immissionsorte IO 1 -  
IO 8) entnommen werden. Am Rand des Bebauungsplanes Nr. 34.2 liegen die Beurteilungs-
pegel bei maximal 52 dB(A) sowie an den Rändern der Bebauungspläne Nr. 30 und Nr. 34.1 
bei jeweils maximal 50 dB(A). 
 
Hinzuzurechnen sind noch die Beurteilungspegel des Einkaufsmarktes, die gemäß [10] mit 
Berücksichtigung der realisierten 3 m hohen Lärmschutzwand an IO 6 maximal 53 dB(A), an 
IO 5 maximal 52 dB(A) und an IO 3 maximal 42 dB(A) betragen. Daraus lässt sich ableiten, 
dass bei einer Kumulation der für Allgemeine Wohngebiete geltende Immissionsrichtwert der 
TA Lärm von 55 dB(A) im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 34.2 (und 
auch in den Geltungsbereichen der Bebauungspläne Nr. 30 und Nr. 34.1) eingehalten wird. 
Dies war auch schon das Ergebnis der Lärmuntersuchung in [10], das trotz der aktuellen  
ungünstigeren Beurteilungssituation für den Getränkemarkt Schweim mit Umfahrung und rück-
wärtiger (der geplanten Wohnbebauung zugewandten) Einfahrt der Lkw in die Halle weiterhin 
gilt. 
 
Einzelne Geräuschspitzen liegen abstandsbedingt nicht über 85 dB(A) und damit ebenfalls 
innerhalb des nach TA Lärm zulässigen Rahmens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Seite 16 von 22 Textseiten des Gutachtens Nr. 18-05-1 

         

 

                  

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen 

 

4.2 Beurteilungszeit Nacht 
 
Betrieb der Kühlgebläse des Landwirtschafsbetriebes 
 
Die alleine von den Lüftern an der Südseite der Lagerhalle für Weizen mit einer Schallleistung 
von jeweils LW = 95 dB(A) ausgehenden Lärmimmissionen können der Anlage 9 (Lärmkarte) 
und den Anlagen 25 - 27 (Immissionsorte IO 1 - IO 8) entnommen werden. Danach liegen die 
Teil-Beurteilungspegel der Aggregate am nördlichen Rand des Bebauungsplanes Nr. 34.2 im 
Bereich des Immissionsrichtwertes von 40 dB(A). Mit Hinzurechnung der Teil-Beurteilungspe-
gel des Einkaufsmarktes von 36 - 39 dB(A) an IO 3 - IO 5, die gemäß [10] zu gleichen Teilen 
durch raumlufttechnische Anlagen auf dem Dach und den nächtlichen Lieferverkehr (Kühlag-
gregate der Lkw) verursacht werden, kommt man an den drei nördlichen Grundstücken auf 
Überschreitungen des Immissionsrichtwertes von 40 dB(A) um bis zu 3 dB(A). Dies gilt auch 
für den nordöstlichen Bereich des Bebauungsplanes Nr. 30, die Restriktion bezüglich der 
Nichtbebaubarkeit der beiden Grundstücke mit den Immissionsorten IO 6 und IO 7 ist danach 
weiterhin aufrechtzuerhalten. 
 
Schlepperfahrten in der Erntezeit 
 
Die alleine von den Schlepperfahrten ausgehenden Lärmimmissionen können für den derzei-
tigen Standort der Waage an der Nordseite der Futtermühlenhalle der Anlage 10 (Lärmkarte 
Anlieferung Weizen) bzw. der Anlage 13 (Lärmkarte Anlieferung Gerste) sowie den Anlagen 
28 - 30 (Immissionsorte IO 1 - IO 8, Anlieferung Weizen) bzw. den Anlagen 37 - 39 (Immissi-
onsorte IO 1 - IO 8, Anlieferung Gerste) entnommen werden. 
 
Der Betriebszustand bei der Weizenanlieferung ist gegenüber der Gersteanlieferung ungüns-
tiger. Am südöstlichen Rand des Bebauungsplanes Nr. 34.2 sind Überschreitungen des  
Immissionsrichtwertes von 40 dB(A) um bis zu 3 dB(A) zu verzeichnen. Rechnet man noch die 
Lärmimmissionen durch die Kühlgebläse hinzu, dann kommt man gemäß Anlage 15 auf Über-
schreitungen im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 34.2, die am südöstli-
chen Rand bis zu 4 dB(A) und am nordöstlichen Rand bis zu 3 dB(A) betragen. Auch in diesem 
Fall stellt sich die Gersteanlieferung gemäß Anlage 18 günstiger dar. 
 
Bei Verlagerung der Waage an die Nordseite der Lagerhalle für Weizen ergeben sich die in 
den Anlagen 11 und 12 (Anlieferung Weizen) sowie der Anlage 14 (Anlieferung Gerste) dar-
gestellten Verteilungen der von den Schlepperfahrten ausgehenden Lärmimmissionen. Die 
dazugehörigen Einzelpunktberechnungen sind als Anlagen 31 - 36 (Anlieferung Weizen) bzw. 
als Anlagen 40 - 42 (Anlieferung Gerste) beigefügt. Die Lärmkarten mit den hinzugerechneten 
Kühlgebläsen können den Anlagen 16 und 17 (Anlieferung Weizen) bzw. der Anlage 19 (An-
lieferung Gerste) entnommen werden. 
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Aus den Variantenberechnungen mit Verlagerung der Waage an die Nordseite der Lagerhalle 
für Weizen lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen (die Schlepper werden nur voll 
und nicht leer gewogen, da das Leergewicht der zum Einsatz kommenden betriebseigenen 
Schlepper bekannt ist): 
 
● Bei Anlieferung von Weizen sollten die An- und Abfahrten der Schlepper wie in der Anlage 

12 und nicht wie in der Anlage 11 dargestellt erfolgen. Die von den Schlepperfahrten ver-
ursachten Teil-Beurteilungspegel liegen dann im gesamten Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 34.2 unter dem Immissionsrichtwert von 40 dB(A). Rechnet man allerdings 
die pegelbestimmenden Lärmimmissionen durch die beiden Kühlgebläse mit den aktuellen 
Schallemissionen von jeweils LW = 95 dB(A) hinzu, dann ergeben sich nördlich der weißen 
Linie in der Anlage 17 auf fünf Grundstücken verbleibende Überschreitungen des Immissi-
onsrichtwertes von 40 dB(A), die sich bei zusätzlicher Hinzurechnung der Teil-Beurteilungs-
pegel des Einkaufsmarktes von bis zu 39 dB(A) noch weitergehend manifestieren.5) Bei An- 
und Abfahrten der Schlepper gemäß den Darstellungen in den Anlagen 11 bzw. 16 wären 
bei der Hinzurechnung der Kühlgebläse insgesamt acht Grundstücke von Überschreitun-
gen des Immissionsrichtwertes von 40 dB(A) betroffen. 

 
● Bei Anlieferung von Gerste ergibt sich im Vergleich der Anlagen 13 und 14 bzw. der Anla-

gen 18 und 19 durch die Verlegung der Waage keine günstigere Situation. Im Vergleich der 
Anlagen 17 und 19 kommt man bei der Anlieferung von Gerste gegenüber Weizen sogar 
zu einem ungünstigeren Ergebnis mit Überschreitung des Immissionsrichtwertes von  
40 dB(A) an einem weiteren Grundstück. Um dies zu vermeiden, müssten die Fahrwegab-
schnitte vom Satower Weg zum Inneren des Betriebsgrundstückes verlegt werden. 

 
● Sofern zusätzlich zur Verlagerung der Waage mit Regelung der An- und Abfahrten der 

Schlepper gemäß der Darstellung in der Anlage 12 Schallschutzmaßnahmen an den Kühl-
gebläsen an der Südseite der Lagerhalle für Weizen durchgeführt werden mit der in [10] 
empfohlenen – und sich auch aus den aktuellen Berechnungen ergebenden – Begrenzung 
der Schallleistung auf LW = 85 dB(A) pro Aggregat, dann entfällt die Restriktion für die Be-
baubarkeit der Grundstücke im Norden des Bebauungsplanes Nr. 34.2.6) 

 
● Bei der derzeitigen Schallleistung der Kühlgebläse von LW = 95 dB(A) gelten die im Bebau-

ungsplan Nr. 30 festgesetzten Restriktionen für die Bebaubarkeit der beiden nordöstlichen 
Grundstücke weiterhin. Bei Reduzierung der Schallemissionen der Kühlgebläse um min-
destens 10 dB(A) kann die Restriktion entfallen.6) 

 
5) Südlich der weißen Linie in der Anlage 17 kann in diesem Fall mit Berücksichtigung der abstandsbedingten 

abnehmenden Lärmimmissionen des Einkaufsmarktes sowie der Berechnungsunsicherheiten von der Einhal-
tung des Immissionsrichtwertes ausgegangen werden.  

6) Rechnet man die Teil-Beurteilungspegel des Einkaufsmarktes von maximal 36 - 39 dB(A) am nördlichen Rand 
hinzu, dann liegen die Gesamt-Beurteilungspegel um 1 dB(A) über dem Immissionsrichtwert von 40 dB(A). Dies 
ist aus fachlicher Sicht angesichts der Berechnungsunsicherheiten vernachlässigbar. 



 

Seite 18 von 22 Textseiten des Gutachtens Nr. 18-05-1 

         

 

                  

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen 

 

● Gemäß den Anlagen 15 - 19 ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 34.1 in der 
Immissionshöhe für das Ober-/Dachgeschoss in keinem Beurteilungsszenario des Land-
wirtschaftsbetriebes von Überschreitungen des Immissionsrichtwertes von 40 dB(A) betrof-
fen. Der Einkaufsmarkt spielt abstandsbedingt keine Rolle. Unabhängig von den Schall-
schutzmaßnahmen bezüglich des Bebauungsplanes Nr. 34.2 kann die im Bebauungsplan 
Nr. 34.1 festgesetzte Restriktion, dass der Ausbau der Dachgeschosse im östlichen Rand-
bereich nicht zulässig ist, entfallen. 

 
● Ergänzend zu Kapitel 4.1 wird darauf hingewiesen, dass die erstmals berücksichtige Hallen-

umfahrt und Einfahrt der Lkw in die Halle auf der rückwärtigen Seite am Tag wie beschrie-
ben keine Lärmimmissionskonflikte im heranrückenden Wohngebiet des Bebauungsplanes 
Nr. 34.2 auslöst, etwaige zukünftige nächtliche An- oder Auslieferungen mit Umfahrung der 
Halle aber grundsätzlich auszuschließen sind. 

 
Einzelne Geräuschspitzen liegen (mit Berücksichtigung der Ausführungen im vorigen Absatz) 
abstandsbedingt bei keinem der Beurteilungsszenarien über 60 dB(A) und damit innerhalb des 
nach TA Lärm zulässigen Rahmens. 
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5 Zusammenfassung 
 
Die vom Landwirtschaftsbetrieb Grevesmühlen e.G., dem Getränkemarkt Schweim und dem 
Einkaufsmarkt ausgehenden Lärmimmissionen lösen im Geltungsbereich des Bebauungs- 
planes Nr. 34.2 (und auch in den Geltungsbereichen der Bebauungspläne Nr. 30 und Nr. 34.1) 
keine Überschreitung des für Allgemeine Wohngebiete geltenden Immissionsrichtwertes der 
TA Lärm von 55 dB(A) aus. Dies war auch schon das Ergebnis der Lärmuntersuchung in [10], 
das trotz der aktuellen ungünstigeren Beurteilungssituation für den Getränkemarkt Schweim 
mit sich auf die Tagzeit beschränkender Umfahrung und rückwärtiger (der geplanten Wohn-
bebauung zugewandten) Einfahrt der Lkw in die Halle weiterhin gilt. 
 
Beim derzeitigen Standort der Waage an der Nordseite der Futtermühlenhalle ist bei nächtli-
chen Getreideanlieferungen in der Erntezeit einschließlich der Lärmimmissionen durch die bei-
den Kühlgebläse an der Südseite der Lagerhalle für Weizen mit der aktuellen Schallleistung 
von jeweils LW = 95 dB(A) im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 34.2 mit 
Überschreitungen des Immissionsrichtwertes von 40 dB(A) zu rechnen.  
 
Bei Verlagerung der Waage an die Nordseite der Lagerhalle für Weizen ergeben sich mit der 
empfohlenen Regelung der An- und Abfahrten der Schlepper bei Weizenanlieferungen gemäß 
der Darstellung in den Anlagen 12 bzw. 17 auf fünf Grundstücken im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 34.2 nördlich der weißen Linie in der Anlage 17 verbleibende Über-
schreitungen des Immissionsrichtwertes von 40 dB(A), die sich bei zusätzlicher Hinzurech-
nung der Teil-Beurteilungspegel des Einkaufsmarktes noch weitergehend manifestieren. Um 
bei Gersteanlieferungen nicht zu ungünstigeren Ergebnissen zu kommen, müssten die Fahr-
wegabschnitte vom Satower Weg zum Inneren des Betriebsgrundstückes verlegt werden. Die 
im Bebauungsplan Nr. 30 festgesetzten Restriktionen für die Bebaubarkeit der beiden nord-
östlichen Grundstücke gelten bei einer Verlagerung der Waage aufgrund der Dominanz der 
Lärmimmissionsanteile durch die Kühlgebläse weiterhin. 
 
Sofern zusätzlich zur Verlagerung der Waage mit Regelung der An- und Abfahrten der Schlep-
per gemäß der Darstellung in der Anlage 12 Schallschutzmaßnahmen an den Kühlgebläsen 
an der Südseite der Lagerhalle für Weizen durchgeführt werden mit der in [10] empfohlenen  
– und sich auch aus den aktuellen Berechnungen ergebenden – Begrenzung der Schallleis-
tung auf LW = 85 dB(A) pro Aggregat, dann entfällt die Restriktion für die Bebaubarkeit der 
Grundstücke im Norden des Bebauungsplanes Nr. 34.2 (und auch die Restriktion für die Be-
baubarkeit der beiden nordöstlichen Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 30). Bei der Bemessung der Schallschutzmaßnahmen an den Kühlgebläsen (ggf. ein-
schließlich der angeschlossenen Kanäle) sollte zur Abpufferung von Unwägbarkeiten eine  
Sicherheitsmarge von 3 dB(A) eingeplant werden. 
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Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 34.1 ist in keinem Beurteilungsszenario des 
Landwirtschaftsbetriebes von Überschreitungen des nächtlichen Immissionsrichtwertes von 
40 dB(A) betroffen. Der Einkaufsmarkt spielt abstandsbedingt keine Rolle. Unabhängig von 
den Schallschutzmaßnahmen bezüglich des Bebauungsplanes Nr. 34.2 kann die im Bebau-
ungsplan Nr. 34.1 festgesetzte Restriktion, dass der Ausbau der Dachgeschosse im östlichen 
Randbereich nicht zulässig ist, entfallen. 
 

       
         

       
 
Ingenieurbüro für Schallschutz      Mölln, 06.06.2018 
Dipl.-Ing. Volker Ziegler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Gutachten enthält 22 Textseiten und 42 Blatt Anlagen. 
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 ANLAGE 3
 Gutachten 18-05-1
 Datei: plan-luft
 M 1: 3000

 Luftbild aus Google Earth Pro
 mit Auszug aus der Liegen-
 schaftskarte und  Grenzen der
 B-Pläne Nr. 30, 34.1 u. 34.2

 Aufstellung des Bebauungs-
 planes Nr. 34.2 der Stadt
 Grevesmühlen

 Auftraggeber:
 Grevesm. Komm. Bau GmbH
 August-Bebel-Straße 17
 23936 Grevesmühlen

 Ing.-Büro für Schallschutz
 Grambeker Weg 146
 23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 83 62 47
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 ANLAGE 8
 Gutachten 18-05-1
 Datei: r2-og-t
 M 1: 2500

 Lärmimmissionskarte Tag
 Landwirtschaftsbetrieb +
 Getränkemarkt Schweim
 Immissionshöhe 5,6 m (OG/DG)

 Aufstellung des Bebauungs-
 planes Nr. 34.2 der Stadt
 Grevesmühlen

 Weiße Linie: Immissionsricht-
 wert 55 dB(A) für WA

 Auftraggeber:
 Grevesm. Komm. Bau GmbH
 August-Bebel-Straße 17
 23936 Grevesmühlen

 Ing.-Büro für Schallschutz
 Grambeker Weg 146
 23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 83 62 47

Beurteilungspegel

<= 35  dB(A)
> 35 - 40  dB(A)
> 40 - 45  dB(A)
> 45 - 50  dB(A)
> 50 - 55  dB(A)
> 55 - 60  dB(A)
> 60 - 65  dB(A)
> 65 - 70  dB(A)
> 70 - 75  dB(A)
> 75  dB(A)
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 ANLAGE 9
 Gutachten 18-05-1
 Datei: r1-og-n
 M 1: 1500

 Lärmimmissionskarte Nacht
 Betrieb der 2 Kühlgebläse des
 Landwirtschaftsbetriebes
 Immissionshöhe 5,6 m (OG/DG)

 Aufstellung des Bebauungs-
 planes Nr. 34.2 der Stadt
 Grevesmühlen

 Weiße Linie: Immissionsricht-
 wert 40 dB(A) für WA

 Auftraggeber:
 Grevesm. Komm. Bau GmbH
 August-Bebel-Straße 17
 23936 Grevesmühlen

 Ing.-Büro für Schallschutz
 Grambeker Weg 146
 23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 83 62 47

Beurteilungspegel

<= 35  dB(A)
> 35 - 40  dB(A)
> 40 - 45  dB(A)
> 45 - 50  dB(A)
> 50 - 55  dB(A)
> 55 - 60  dB(A)
> 60 - 65  dB(A)
> 65 - 70  dB(A)
> 70 - 75  dB(A)
> 75  dB(A)
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ärtnerei  ANLAGE 10
 Gutachten 18-05-1
 Datei: r3a-og-n
 M 1: 1500

 Lärmimmissionskarte Nacht
 Landwirtschaftsbetrieb mit
 Anlieferungen Weizen/Ernte
 Immissionshöhe 5,6 m (OG/DG)

 Aufstellung des Bebauungs-
 planes Nr. 34.2 der Stadt
 Grevesmühlen

 Bestandssituation Waage

 Weiße Linie: Immissionsricht-
 wert 40 dB(A) für WA

 Auftraggeber:
 Grevesm. Komm. Bau GmbH
 August-Bebel-Straße 17
 23936 Grevesmühlen

 Ing.-Büro für Schallschutz
 Grambeker Weg 146
 23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 83 62 47

Beurteilungspegel

<= 35  dB(A)
> 35 - 40  dB(A)
> 40 - 45  dB(A)
> 45 - 50  dB(A)
> 50 - 55  dB(A)
> 55 - 60  dB(A)
> 60 - 65  dB(A)
> 65 - 70  dB(A)
> 70 - 75  dB(A)
> 75  dB(A)

Isolinien 1 dB
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A
lte G

ärtnerei  ANLAGE 11
 Gutachten 18-05-1
 Datei: r3b-og-n
 M 1: 1500

 Lärmimmissionskarte Nacht
 Landwirtschaftsbetrieb mit
 Anlieferungen Weizen/Ernte
 Immissionshöhe 5,6 m (OG/DG)

 Aufstellung des Bebauungs-
 planes Nr. 34.2 der Stadt
 Grevesmühlen

 Plansituation mit Verlegung
 der Waage (Abfahrt im Westen)

 Weiße Linie: Immissionsricht-
 wert 40 dB(A) für WA

 Auftraggeber:
 Grevesm. Komm. Bau GmbH
 August-Bebel-Straße 17
 23936 Grevesmühlen

 Ing.-Büro für Schallschutz
 Grambeker Weg 146
 23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 83 62 47

Beurteilungspegel

<= 35  dB(A)
> 35 - 40  dB(A)
> 40 - 45  dB(A)
> 45 - 50  dB(A)
> 50 - 55  dB(A)
> 55 - 60  dB(A)
> 60 - 65  dB(A)
> 65 - 70  dB(A)
> 70 - 75  dB(A)
> 75  dB(A)

Isolinien 1 dB
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 Gutachten 18-05-1
 Datei: r3b2-og-n
 M 1: 1500

 Lärmimmissionskarte Nacht
 Landwirtschaftsbetrieb mit
 Anlieferungen Weizen/Ernte
 Immissionshöhe 5,6 m (OG/DG)

 Aufstellung des Bebauungs-
 planes Nr. 34.2 der Stadt
 Grevesmühlen

 Plansituation mit Verlegung
 der Waage (Abfahrt im Osten)

 Im gesamten Gebiet unter
 dem IRW 40 dB(A) für WA

 Auftraggeber:
 Grevesm. Komm. Bau GmbH
 August-Bebel-Straße 17
 23936 Grevesmühlen

 Ing.-Büro für Schallschutz
 Grambeker Weg 146
 23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 83 62 47

Beurteilungspegel

<= 35  dB(A)
> 35 - 40  dB(A)
> 40 - 45  dB(A)
> 45 - 50  dB(A)
> 50 - 55  dB(A)
> 55 - 60  dB(A)
> 60 - 65  dB(A)
> 65 - 70  dB(A)
> 70 - 75  dB(A)
> 75  dB(A)

Isolinien 1 dB
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A
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ärtnerei  ANLAGE 13
 Gutachten 18-05-1
 Datei: r4a-og-n
 M 1: 1500

 Lärmimmissionskarte Nacht
 Landwirtschaftsbetrieb mit
 Anlieferungen Gerste/Ernte
 Immissionshöhe 5,6 m (OG/DG)

 Aufstellung des Bebauungs-
 planes Nr. 34.2 der Stadt
 Grevesmühlen

 Bestandssituation Waage

 Weiße Linie: Immissionsricht-
 wert 40 dB(A) für WA

 Auftraggeber:
 Grevesm. Komm. Bau GmbH
 August-Bebel-Straße 17
 23936 Grevesmühlen

 Ing.-Büro für Schallschutz
 Grambeker Weg 146
 23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 83 62 47

Beurteilungspegel

<= 35  dB(A)
> 35 - 40  dB(A)
> 40 - 45  dB(A)
> 45 - 50  dB(A)
> 50 - 55  dB(A)
> 55 - 60  dB(A)
> 60 - 65  dB(A)
> 65 - 70  dB(A)
> 70 - 75  dB(A)
> 75  dB(A)
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lte G

ärtnerei  ANLAGE 14
 Gutachten 18-05-1
 Datei: r4b-og-n
 M 1: 1500

 Lärmimmissionskarte Nacht
 Landwirtschaftsbetrieb mit
 Anlieferungen Gerste/Ernte
 Immissionshöhe 5,6 m (OG/DG)

 Aufstellung des Bebauungs-
 planes Nr. 34.2 der Stadt
 Grevesmühlen

 Plansituation mit Verlegung
 der Waage

 Weiße Linie: Immissionsricht-
 wert 40 dB(A) für WA

 Auftraggeber:
 Grevesm. Komm. Bau GmbH
 August-Bebel-Straße 17
 23936 Grevesmühlen

 Ing.-Büro für Schallschutz
 Grambeker Weg 146
 23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 83 62 47

Beurteilungspegel

<= 35  dB(A)
> 35 - 40  dB(A)
> 40 - 45  dB(A)
> 45 - 50  dB(A)
> 50 - 55  dB(A)
> 55 - 60  dB(A)
> 60 - 65  dB(A)
> 65 - 70  dB(A)
> 70 - 75  dB(A)
> 75  dB(A)

Isolinien 1 dB
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lte G

ärtnerei  ANLAGE 15
 Gutachten 18-05-1
 Datei: r1-r3a-og-n
 M 1: 1500

 Lärmimmissionskarte Nacht
 Landwirtschaftsbetrieb mit
 Anlieferungen Weizen/Ernte*
 Immissionshöhe 5,6 m (OG/DG)

 Aufstellung des Bebauungs-
 planes Nr. 34.2 der Stadt
 Grevesmühlen

 Bestandssituation Waage
 * Incl. Kühlgebläse

 Weiße Linie: Immissionsricht-
 wert 40 dB(A) für WA

 Auftraggeber:
 Grevesm. Komm. Bau GmbH
 August-Bebel-Straße 17
 23936 Grevesmühlen

 Ing.-Büro für Schallschutz
 Grambeker Weg 146
 23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 83 62 47

Beurteilungspegel

<= 35  dB(A)
> 35 - 40  dB(A)
> 40 - 45  dB(A)
> 45 - 50  dB(A)
> 50 - 55  dB(A)
> 55 - 60  dB(A)
> 60 - 65  dB(A)
> 65 - 70  dB(A)
> 70 - 75  dB(A)
> 75  dB(A)

Isolinien 1 dB
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A
lte G

ärtnerei  ANLAGE 16
 Gutachten 18-05-1
 Datei: r1-r3b-og-n
 M 1: 1500

 Lärmimmissionskarte Nacht
 Landwirtschaftsbetrieb mit
 Anlieferungen Weizen/Ernte*
 Immissionshöhe 5,6 m (OG/DG)

 Aufstellung des Bebauungs-
 planes Nr. 34.2 der Stadt
 Grevesmühlen

 Plansituation mit Verlegung
 der Waage (Abfahrt im Westen)
 * Incl. Kühlgebläse
 Weiße Linie: Immissionsricht-
 wert 40 dB(A) für WA

 Auftraggeber:
 Grevesm. Komm. Bau GmbH
 August-Bebel-Straße 17
 23936 Grevesmühlen

 Ing.-Büro für Schallschutz
 Grambeker Weg 146
 23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 83 62 47

Beurteilungspegel

<= 35  dB(A)
> 35 - 40  dB(A)
> 40 - 45  dB(A)
> 45 - 50  dB(A)
> 50 - 55  dB(A)
> 55 - 60  dB(A)
> 60 - 65  dB(A)
> 65 - 70  dB(A)
> 70 - 75  dB(A)
> 75  dB(A)

Isolinien 1 dB
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A
lte G

ärtnerei  ANLAGE 17
 Gutachten 18-05-1
 Datei: r1-r3b2-og-n
 M 1: 1500

 Lärmimmissionskarte Nacht
 Landwirtschaftsbetrieb mit
 Anlieferungen Weizen/Ernte*
 Immissionshöhe 5,6 m (OG/DG)

 Aufstellung des Bebauungs-
 planes Nr. 34.2 der Stadt
 Grevesmühlen

 Plansituation mit Verlegung
 der Waage (Abfahrt im Westen)
 * Incl. Kühlgebläse
 Weiße Linie: Immissionsricht-
 wert 40 dB(A) für WA

 Auftraggeber:
 Grevesm. Komm. Bau GmbH
 August-Bebel-Straße 17
 23936 Grevesmühlen

 Ing.-Büro für Schallschutz
 Grambeker Weg 146
 23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 83 62 47

Beurteilungspegel

<= 35  dB(A)
> 35 - 40  dB(A)
> 40 - 45  dB(A)
> 45 - 50  dB(A)
> 50 - 55  dB(A)
> 55 - 60  dB(A)
> 60 - 65  dB(A)
> 65 - 70  dB(A)
> 70 - 75  dB(A)
> 75  dB(A)

Isolinien 1 dB
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A
lte G

ärtnerei  ANLAGE 18
 Gutachten 18-05-1
 Datei: r1-r4a-og-n
 M 1: 1500

 Lärmimmissionskarte Nacht
 Landwirtschaftsbetrieb mit
 Anlieferungen Gerste/Ernte*
 Immissionshöhe 5,6 m (OG/DG)

 Aufstellung des Bebauungs-
 planes Nr. 34.2 der Stadt
 Grevesmühlen

 Bestandssituation Waage
 * Incl. Kühlgebläse

 Weiße Linie: Immissionsricht-
 wert 40 dB(A) für WA

 Auftraggeber:
 Grevesm. Komm. Bau GmbH
 August-Bebel-Straße 17
 23936 Grevesmühlen

 Ing.-Büro für Schallschutz
 Grambeker Weg 146
 23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 83 62 47

Beurteilungspegel

<= 35  dB(A)
> 35 - 40  dB(A)
> 40 - 45  dB(A)
> 45 - 50  dB(A)
> 50 - 55  dB(A)
> 55 - 60  dB(A)
> 60 - 65  dB(A)
> 65 - 70  dB(A)
> 70 - 75  dB(A)
> 75  dB(A)

Isolinien 1 dB
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A
lte G

ärtnerei  ANLAGE 19
 Gutachten 18-05-1
 Datei: r1-r4b-og-n
 M 1: 1500

 Lärmimmissionskarte Nacht
 Landwirtschaftsbetrieb mit
 Anlieferungen Gerste/Ernte*
 Immissionshöhe 5,6 m (OG/DG)

 Aufstellung des Bebauungs-
 planes Nr. 34.2 der Stadt
 Grevesmühlen

 Plansituation mit Verlegung
 der Waage
 * Incl. Kühlgebläse
 Weiße Linie: Immissionsricht-
 wert 40 dB(A) für WA

 Auftraggeber:
 Grevesm. Komm. Bau GmbH
 August-Bebel-Straße 17
 23936 Grevesmühlen

 Ing.-Büro für Schallschutz
 Grambeker Weg 146
 23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 83 62 47

Beurteilungspegel

<= 35  dB(A)
> 35 - 40  dB(A)
> 40 - 45  dB(A)
> 45 - 50  dB(A)
> 50 - 55  dB(A)
> 55 - 60  dB(A)
> 60 - 65  dB(A)
> 65 - 70  dB(A)
> 70 - 75  dB(A)
> 75  dB(A)

Isolinien 1 dB
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